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Unterrichtsmaterial Migration

Dublin-Abkommen
  Ausgangslage  

Die Schweiz ist Mitglied des Dublin-Abkommens. Das Dublin-Abkommen ist ein Vertrag zwischen den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Es regelt 
die Zusammenarbeit der Staaten im Asylbereich. Das Dublin-Abkommen sieht vor, dass jenes Land für das 
Asylverfahren zuständig ist, in dem die asylsuchende Person als erstes ein Asylgesuch gestellt hat. Es ist nicht 
möglich, in einem zweiten Dublin-Staat ein Asylgesuch zu stellen. Stellt beispielsweise eine Person in der Schweiz 
ein Asylgesuch, so prüft die Schweiz in der gemeinsamen Datenbank, ob die Person bereits in einem anderen 
Dublin-Staat ein Gesuch gestellt hat. Hat sie noch kein Gesuch gestellt, so ist die Schweiz für das Asylverfahren 
der Person zuständig. Hat sie bereits in einem anderen Dublin-Staat ein Gesuch gestellt, so ist der andere Staat 
für das Asylverfahren zuständig.

Grafik: Die Pfeile zeigen die Anzahl der Flüchtlinge, die 2019 von der Schweiz in ein anderes Land zurückgeschickt 
wurden. Zudem zeigen die Pfeile, wie viele Flüchtlinge die Schweiz aus anderen Ländern aufgenommen hat.

  Befürworter/-innen    Kritiker/-innen  

Das Dublin-Abkommen ist effizienter als das alte 
System. Ein Gesuch muss nur einmal geprüft 
werden. Zudem werde sichergestellt, dass ein 
Gesuch tatsächlich geprüft wird. Asylsuchende 
können so nicht einfach in ein anderes Land 
abgeschoben werden.

Staaten mit Aussengrenzen erhalten mehr 
Asylgesuche als Binnenländer. Diese sind oft 
überlastet, die Zahl der Flüchtlinge zu bewäl-
tigen. Zudem versuchen Flüchtlinge illegal weiter 
in den Norden zu gelangen.


